
Herausgeber: Gemeinde Hünxe  Der Bürgermeister  Dorstener Str. 24, 46569 Hünxe  www.huenxe.de 
Erscheinungshinweise: Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf  Bezug: Der Internet-Abruf des Amtsblatts ist kostenlos.  
Auf schriftlichen Wunsch kostenlose Zustellung von Einzelexemplaren oder Dauerbezug durch die Gemeinde Hünxe. 

Das Amtsblatt liegt zur Einsicht im Bürgerbüro der Gemeinde Hünxe aus 

 
 

AMTSBLATT DER GEMEINDE HÜNXE 
 

Nummer 09/2019 Amtliches Bekanntmachungsblatt Hünxe, 16.05.2019 
 

Inhaltsverzeichnis: 
Seiten 

1. Wahlbekanntmachung zur Wahl zum Europäischen Parlament am 
26.05.2019 1-2 

2. 
Öffentliche Bekanntmachung: 
der Schlussfeststellung in der vereinfachten Flurbereinigung 
Hetter-Millinger Bruch 

3-4 

 



 
 

Wahlbekanntmachung der Gemeinde Hünxe 
 
 
1. Am 26.05.2019 findet die Wahl zum Europäischen Parlament statt. 

Die Wahl dauert von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
2. Die Gemeinde Hünxe ist in 10 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 

Hinsichtlich der Abgrenzung der Wahlbezirke und der dafür festgelegten 
Wahllokale und Wahlräume wird auf die jedem Wahlberechtigten zugegangene 
Wahlbenachrichtigung verwiesen. 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
17.04. – 26.04.2019 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 

 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 
15.00 Uhr in HÜNXE, Rathaus, Räume 107, 112 und 213, Dorstener Str. 24, 
46569 Hünxe, zusammen. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirkes wählen, in 

dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben die Wahlbe-
nachrichtigung und ihren Personalausweis oder Reisepass zur Wahl 
mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten 
des Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung 
der Partei und ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen 
politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber 
der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass er auf dem rechten Teil 
des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere 
Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet 
werden, dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf 
nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts 
möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem 

der Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder 

b) durch Briefwahl teilnehmen. 



Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 
18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich
ausüben (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt 
oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs.1 und 3 des 
Strafgesetzbuches).

Hünxe, den 17.05.2019

Der Bürgermeister 

gez.
Dirk Buschmann 



 
Bezirksregierung Düsseldorf 
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Schlussfeststellung 

 
 
In der vereinfachten Flurbereinigung Hetter-Millinger Bruch, Teile der Stadt Emmerich am 
Rhein, Kreis Kleve, Regierungsbezirk Düsseldorf, wird hiermit gemäß § 149 Flurbereini-
gungsgesetz -FlurbG- die Schlussfeststellung erlassen und folgendes festgestellt: 
 
1. Die Ausführung des Flurbereinigungsplanes einschließlich seines Nachtrags 1 ist bewirkt. 

 
2. Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Flurbereinigungsverfahren hät-

ten berücksichtigt werden müssen. 
 
3. Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft der vereinfachten Flurbereinigung Hetter – 

Millinger Bruch  sind abgeschlossen. 
 

 
Gründe 

 
Der Abschluss des vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens durch die Schlussfeststellung 
ist zulässig und begründet. Der Flurbereinigungsplan einschließlich seines Nachtrags 1 ist in 
allen Teilen ausgeführt. Insbesondere ist das Eigentum an den neuen Grundstücken auf die 
im Flurbereinigungsplan benannten Beteiligten übergegangen. 
 
Die öffentlichen Bücher sind berichtigt. 
 
Da somit weder Ansprüche der Beteiligten noch sonstige Angelegenheiten verblieben sind, 
die im Flurbereinigungsverfahren hätten geregelt werden müssen, ist es durch die Schluss-
feststellung abzuschließen. 
 
Hinweise: 
Da die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft für abgeschlossen erklärt werden, erlischt sie 
mit der Schlussfeststellung (§ 149 Abs. 4 FlurbG). Damit erlöschen auch die Rechte und 
Pflichten des Vorstandes. 
Das Flurbereinigungsverfahren endet (erst) mit der Zustellung der unanfechtbar gewordenen 
Schlussfeststellung an den Vorsitzenden der Teilnehmergemeinschaft der vereinfachten 
Flurbereinigung Hetter – Millinger Bruch(§ 149 Abs. 3 FlurbG). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

 
Gegen die Schlussfeststellung der vereinfachten Flurbereinigung Hetter – Millinger Bruch 
kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe (öffentlicher Bekanntmachung) Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Croonsallee 36-
40, 41061 Mönchengladbach, schriftlich oder zur Niederschrift zu erheben. 
 
Gegen die Schlussfeststellung steht gemäß § 149 Abs. 1 Satz 3 FlurbG auch dem Vorstand 
der Teilnehmergemeinschaft das Recht zum Widerspruch zu. 
 
Der Widerspruch kann auch durch Übermittlung eines elektronischen Dokuments mit qualifi-
zierter elektronischer Signatur an die elektronische Poststelle der Bezirksregierung Düssel-
dorf erhoben werden. Die E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brd.sec.nrw.de. 
Der Widerspruch kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer An-
meldung nach dem de-Mail-Gesetz erhoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststel-
le@brd-nrw.de-mail.de. 
Hinweis: 
Weitere Hinweise zur Widerspruchserhebung in elektronischer Form finden Sie auf der 
Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf (www.brd.nrw.de) unter „Kontakt“.“ 
 
 

Im Auftrag 
gezeichnet 

(LS) 
 
(Ralph Merten) 
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